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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der l'~bge­

ordneten zum Nationalrat Probst und Genossen, Nr. 1160/J, betref~ 

fend schwerwiegende Bedenken gegen die projektierte Regulieru~g 
der Kutschenitza, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1: 

Der wasserrechtliche Bescheid des Landeshauptmannes von Steier­
mark vom 6 .. Juni 1980 für die Ree;ulierung der oberen Kutsche:'.i tza 

zwischen km 8,84-3 bis km 14,293 ist in Rechtskraft ervJaChse~l. }1'er­

ner wurde für diese Regulierungsmaßnahme, soweit sie österreichi­
sches Staatsgebiet berlihrt, auch die Bewilligung nach dem 3teier-

märkischen Naturschutzgesetz 1976 mit dem in Rechtskraft erwacbse-
nen Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung vom 22. Dezem­
ber 1980 erteilto 

Ich sehe daher keine Möglichkeit, das Projekt über die Regulie­
rung der oberen Kutschenitza neuerlich' wasserrechtlich zu behan­
deln .. 
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ad 2: 

Die Kutschenitza ist ein längsgeteiltes Grenzgewässer und fällt 
somit unter die Bestimmungen des Abkommens zwischen der Republik 

Österreich und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über 
wasservJirtschaftliche }'rae;en der Mur-Grenzstrecke und der Mur­

Grenzgewässer (BGBlo Nr. 119/1956). Die Behandlung solcher Fragen 
erfolgt durch die Ständige österreichisch-jugoslawische Murkom­
missiono 

Die Regulierung der oberen Kutschenitza wurde von den wiederholt 

durch H~chwasser betroffenen Gemeinden verlangto Die Behandlung 
des Regulierungsprojektes erfolgte in der Murkommission im Hin­

blick auf die grundsätzlichen flußbautechnischen Erfordernisse. 
Hiebei hat es die jugosla\>Jische Seite abgelehnt, ihren künftigen 

Uferbereich nach der in österreich üblichen naturnahen Baumetho­
dik zu gestalten. Die naturnahe Gestaltung des Flußlaufes be­

schränkt sich daher auf den künftie;en österreichischen Uferbe­
reich. 

Da sich die ReGulierungsmaßnahme, soweit sie österreichisches 

Staatse;ebiet ber~hrt, in einem ~andschaftsschutzgebiet befindet, 
war von österreichischer Seite außer der wasserrechtlichen Be­

willigung auch eine Bewilligung nach dem Steiermärkischen Natul'­
schutzgesetz erforderlicho Aus dem naturschutzbehördlichen Be­
scheid vom 220 Dezember 1980 geht hervor, daß die Studie des Jn­
sti t'-ltes fUr Um·jEI tv:issenschaften und Uaturschutz der ÖstcrrE:i­

chi ~c~le0 Akademie der 1:/'issenschaften einen Bestandteil des Pc-­

~ChE:i(:['f; 'tJildcto ~j"durc~1 i~t sichergestellt, daß bei der Ref,u­

licru~c der [utschc~itza die Belange des Natur- und Lendwirt­
sC;"&ft,f~~;ch; .. li.;zes ber'ücksichtict .... :erden o 

Nach meiner Auffassung sind daher alle Voraussetzungen gegeben, . 
um eine Ausführung der Regulierungsmaßnahme auf österreich~schem 
Staatsgebiet unter besonderer Bedachtnahme auf eine naturnahme 

Gestaltung sicherzu~tellen. 

Der Bu d smi !\ster: 

l /) l 
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